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Ein Sprung in die Gegenwart 

Überlegungen zur diskurstheoretischen Transformation 
christlicher Gesellschaftsethik 

Auf der Sliche nach der christlichen Ethik machte man dereinst »epo­
chale Rezeptionsvorgänge größten Ausmaßes«1 aus: Seit der neute­
stamentlichen Paränese über den Kirchenlehrer Thomas von Aquin 
bis zur Katholischen Soziallehre habe das Christentum »nur Hoch­
formen eines entwickelten Ethos rezipiert und sie unter dem An­
spruch und im Feuer der Offenbarung kritisch geläutert«2• Der Dis­
kursethik gegenüber hat sich die katholische Theologie ihre Offen­
heit - bislang - allerdings versagt. Spätestens seit Thomas wurde sie 
nämlich auf das aristotelische Ethikverständnis eingeschworen,3 dem 
zufolge praktische Probleme über d�n Rückschluß auf »wirklich sei­
ende« Sachverhalte entschieden werden.4 Seither ist die »große« Re­
zeptionsgeschichte theologischer Ethik abgeschlossen und die christ­
liche Ethik und besonders die christliche Gesellschaftsethik »eine na­
türliche oder naturrechtliche Ethik«5

• Bis heute besteht deshalb gera­
de die Katholische Soziallehre auf ihrer naturrechtlichen Denkungs­
weise und hält die Naturrechtsethik für das »Non plus ultra« christ­
licher Gesellschaftsethik. 

Mit Ethikansätzen in der Tradition von Kants »Kritik der prakti­
schen Vernunft« hat sich die katholische Theologie daher schwer ge-

1 W. Weber: Vermittlung, S. 120 (Hervorh. im Orig.). 
2 Ebd., S. 128 (Hervorh. im Orig.). 
3 Vgl. etwa J. Th. Arntz: Thomismus; A. Hollerbach: Naturrecht; L. Honne­

felder: Naturrecht. 
4 Vgl. dazu K.-H. Ilting: Naturrecht, S. 4447; H. Schnädelbach: Neoaristote­

lismus. 
5 W. Weber: Vermittlung, S. 122 (Hervorh. eingef.). 
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tan. Diese verzichten nämlich auf einen theoretisch definierten Kata­
log von Tugenden und Pflichten, geben statt dessen formale Regeln 
zur Überprüfung praktischer Maximen an und überantworten damit 
moralische Fragen den handelnden Subjekten. Als kommunikations­
theoretische Transformation der kantischen Ethik folgt die Diskurs­
ethik diesen Grundannahmen und steht damit in Opposition zum 
aristotelischen Ethikverständnis. Für die katholische Theologie ist sie 
daher - glaubt man den Moraltheologen und Gesellschaftsethikern -
unannehmbar. 

Dabei hat insbesondere die christliche Gesellschaftsethik die dis­
kursethische Konzeption gar nicht ernsthaft zur Kenntnis genom­
men. Dieses Desinteresse gründet nicht nur auf ihrer Opposition zu 
kantischen Ethiken. Darüber hinaus war sich die christliche Gesell­
schaftsethik bis in die jüngere Gegenwart hinein ihrer Grundlagen 
derart sicher, daß sie ihre neuscholastische Naturrechtsethik bloß 
lehrbuchartig wiederholte,6 dabei kaum fundamentalethische Fragen 
diskutierte und sich auch durch ethiktheoretische Debatten in Philo­
sophie und Theologie nicht irritieren ließ. Seitdem sich aber die 
christliche Gesellschaftsethik von der neuscholastischen »Einheitsli­
nie« zu lösen beginnt, hat sich die Lage geändert: Inzwischen hat in­
nerhalb der theologischen Gesellschaftsethik eine Debatte um die ei­
genen Grundlagen begonnen/ in die auch die Diskursethik ernsthaft 
einbezogen wird. 8 

Allerdings steht der »mainstream« theologischer Gesellschafts­
ethik dem diskurstheoretischen Ethikansatz auch weiterhin skeptisch 
bis ablehnend gegenüber. Demgegenüber möchte ich begründen, daß 
der christlichen Gesellschaftsethik der notwendige Sprung in die Ge­
genwart nur gelingen wird, wenn sie sich von der Diskursethik über 
die Logik neuzeitlicher Moral informieren läßt. Durch diskursethi­
sche Transformation kann die christliche Gesellschaftsethik- so mei­
ne These - ihre ureigene Aufgabe erfüllen, nämlich politische Glau-

6 Exemplarisch das „Lehrbuch« vonJ. Höffner: Gesellschaftslehre; siehe dazu 
Türk, Veränderungen. 

7 Vgl. dazu W. Lesch: Ansätze; F. Hengsbach/B. Emunds/M. Möhring-Hesse 
(Hrsg.): Jenseits Katholischer Soziallehre. 

8 Vgl. vor allem H.-J. Höhn: Sozialethik; Ders.: Vernunft; Ch. Kissling: Ge­
meinwoh� sowie die verschiedenen am Frankfurter „ Nell-Breuning-Institut« 
entstandenen Beiträge, etwa F. Hengsbach/B. Emunds/M. Möhring-Hesse: 
Reflexion. 
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benspraxis in modernen Gesellschaften profan zu begründen, ohne 
deswegen die in den christlichen Traditionen eingewobenen Lebens­
entwürfe und die sich daraus für politische Glaubenspraxis ergeben­
den Handlungsorientierungen verraten zu müssen. 

1. Die allgemeine Moral, naturrechtsethisch verfehlt 

Nicht zuletzt durch lehramtliche Interventionen konnte das neu­
scholastische Naturrechtsdenken die christliche Gesellschaftsethik 
lange Zeit dominieren. Bei allen Unterschieden im Detail präsentier­
ten dabei die verschiedenen Ansätze Katholischer Soziallehre gesell­
schaftliche Ordnungsvorstellungen als Verbindlichkeiten, die sich 
»allen Menschen guten Willens« aus der »Natur« der jeweiligen Hand­
lungsgegenständen ergeben, politischer Praxis damit vorausliegen und 
zur Verwirklichung aufgegeben sind. Die »Erkenntnisse über Wesen 
und Ordnung der menschlichen Gesellschaft und über die sich daraus 
ergebenden und auf die jeweiligen geschichtlichen Verhältnisse anzu­
wendenden Normen und Ordnungsaufgaben«9 sind - so der An­
spruch - prinzipiell allen Menschen möglich, wenngleich sie durch 
das kirchliche Lehramt »autoritativ«10 bestätigt werden müssen. 

Auf den ersten Blick vermag die Katholische Soziallehre vielleicht 
zu bestechen: Durch theoretische Abstraktion heben sich die »Men­
schen guten Willens« über die politische Gemengelage konkurrieren­
der Interessen und Weltanschauungen hinweg und lösen die anste­
henden Fragen gesellschaftlicher Ordnung mit Bezug auf die »Natur 
der Dinge«. Weil von den Akteuren unbeeinflußt, ist die »Natur« er­
stens unparteiisch, zumal wenn ihre Erk,enntnis durch das unpartei­
ische Lehramt der Kirche kontrolliert wird. Als „ Tiefenstruktur« der 
jeweiligen Handlungsgegenstände gibt sie zweitens auch die realisti­
schen Antworten auf praktische Probleme; diese Antworten lassen 
sich - mit Hilfe »empirischer« Sozialwissenschaften - zu einer um­
fassenden Lehre von der richtigen Ordnung der Gesellschaft zusam­
menfassen. Die Katholische Soziallehre verspricht also die Unpartei­
lichkeit ihrer normativen Urteile sowie deren Realismus, scheitert je­
doch - so sollen die folgenden Überlegungen zeigen - an diesen selbst 
gesetzten Ansprüchen. 

9 J. Höffner: Gesellschaftslehre, S. 21. 
10 Ebd. in Wiedergabe von „Dignitatis humanae« Nr. 14. 
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Probleme der gesellschaftlichen Organisation unter einem morali­
schen Gesichtspunkt zu bearbeiten, verlangt ohne Zweifel deren un­
parteiliche Beurteilung. Von moralischen Urteilen erwarten Akteure 
nämlich, daß diese ihre sozialen Beziehungen »ohne Ansehung von 
Personen« regeln, also die Interessen aller Betroffenen gleichermaßen 
berücksichtigen und keinen auf Kosten anderer privilegieren. Ihre 
Unparteilichkeit sieht die Katholische Soziallehre durch ihren Stand­
punkt »außerhalb« der politischen Auseinandersetzungen gesichert, 
sucht sie doch soziale Verhältnisse und politisches Handeln in der 
Perspektive des unbeteiligten Theoretikers zu beurteilen. Tatsächlich 
»schwebt« auch der gutwilligste Soziallehrer nur scheinbar über allen 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen: Auch als Theoretiker 
bleibt er ein beteiligter Akteur, der weder seine eigenen Interessen 
noch seine Überzeugungen einfach ablegen und hinter sich lassen 
kann. Soziale Verhältnisse und politische Projekte beurteilt er. viel­
mehr vor diesem Hintergrund, den er aber nicht bearbeiten kann, 
weil er ihn methodologisch bereits überwunden glaubt.11 Hinter der 
vermeintlichen Neutralität der Katholischen Soziallehre verbergen 
sich also die partikularen Interessen 1,md Überzeugungen des jewei­
ligen Soziallehrers, woran auch der autoritative Beistand des kirchli­
chen Lehramtes wenig ändert. 

Das Manko methodisch eingeleiteter Befangenheit verschärft sich 
noch einmal durch das naturrechtsethische Profil der Katholische11 
Soziallehre: Der unbeteiligte Beobachter soll vom Besonderen, 
gleichsam von der »Oberfläche« der beobachtbaren Tatsachen und 
Sachverhalte abstrahieren und auf die eigentliche »Natur der Dinge« 
schließen.12 In der Katholischen Soziallehre werden folglich ge-

11 Vgl. dazu auch F. Hengsbach/B. Emunds/M. Möhring-Hesse: Reflexion, 
s. 228-231. 

12 Mit diesem Verfahrensvorschlag ergeben sich eine Vielzahl methodologischer 
Probleme: So wären gegenüber der modernen Sprachanalyse Bedeutung und 
Geltung ontologischer Aussagen zu sichern, die mit jeder Forderung nach 
Verwirklichung von bereits Wirklichem verbundene Verdoppelung von 
»Sein« müßte plausibel gemacht werden, genauso wie der Schluß vom »Sein« 
auf das •Sollen« gegenüber dem »Humeschen Gesetz« verteidigt werden 
müßte. Obgleich das naturrechtsethische Schlußverfahren die Standards mo­
derne� Wissenschaftstheorie, Sprachanalyse oder auch Moralphilosophie ver­
letzt, werden diese metholodologischen Probleme innerhalb der Katholi­
schen Soziallehre eher »ausgesessen« als bearbeitet. 
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schichtliche Wirklichkeiten durch ontologische Abstraktion ganz 
oder in bestimmten Dimensionen zu wesentlichen Tatsachen und 
Sachverhalten stilisiert. Weil allen Menschen wesensmäßig vorgege­
ben, erhalten diese Wirklichkeiten präskriptive Bedeutung mit uni­
versalem Anspruch, werden also allen Menschen zu allen Zeiten und 
in allen Regionen dieser Welt zur Verwirklichung aufgegeben. Auf 
diesem Weg wurden Sozialprinzipien, gesellschaftliche Ordnungs­
modelle und Institutionen abendländischer Herkunft als ewig und 
allgemeingültige Verbindlichkeiten eingefroren. 

Tatsächlich werden aber durch naturrechtsethische Abstraktionen 
wenig mehr als diejenigen Einsichten verallgemeinert, die der jewei­
lige Naturrechtsethiker - im Horizont seiner Vorstellungen von ei­
nem guten Leben - für wesentlich hält. Bestenfalls bringt er dabei die 
gemeinsamen Intuitionen derjenigen auf den Begriff, die seiner Ge­
meinschaft oder Tradition angehören und mit ihm deshalb auch Vor­
stellungen vom guten Leben teilen. Über diesen Kreis hinaus lassen 
sich die intuitiven, dann aber naturrechtsethisch aufgeladenen Ein­
sichten nicht rechtfertigen, so daß deren Verallgemeinerung zu ewig­
und allgemeingültigen Verbindlichkeiten scheitern muß. 

Daß der scheinbar unbeteiligte Naturrechtsethiker überfordert 
wird, seine hintergründigen Vorstellungen vom guten Leben argu­
mentativ gegenüber allen abzusichern, die er auf entsprechende Insti­
tutionen und Ordnungsmodelle verpflichten will, bedeutet aber kei­
neswegs, daß seine Frage nach dem guten Leben sowie nach entspre­
chenden Lebensformen und schließlich nach den sie ermöglichenden 
Institutionen und Ordnungsmodellen sinnlos wäre. Im Gegenteil: 
Durch entsprechende Vorstellungen orientieren Akteure ihr (auch 
politisches) Handeln, weshalb sie sich - als Individuen wie als Ge­
meinschaften - auch über diese handlungsrelevanten Vorstellungen 
vom guten Leben verständigen müssen. Jedoch lassen sich entspre­
chende Fragen in den modernen Gesellschaften nicht allgemeingültig 
beantworten; von Erfahrungen in spezifischen Handlungsbereichen 
sowie von partikularen Überzeugungen abhängig bleiben die Vor­
stellungen von sinnvollem Leben und von entsprechenden Lebens­
formen partikular. Eine christliche Gesellschaftsethik muß daher un­
terscheiden können: zwischen der moralischen Beurteilung sozialer 
Verhältnisse sowie politischen Handelns und den sittlichen Vorstel­
lungen vom guten Leben. Weil von einem unparteiischen Standpunkt 
aus vorgenommen, können in der moralischen Beurteilung die Inter-
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essen aller Betroffenen zugleich berücksichtigt und deshalb Allge­
meingültigkeit beansprucht werden, während Vorstellungen vom gu­
ten Leben für das (auch politische) Handeln von Akteuren zwar kon­
stitutiv sind, jedoch immer nur für Individuen und ihre kommunitä­
ren Zusammenhänge, also partikular gelten können. 

2. Diskurstheoretische Rekonstruktion der neuzeitlichen Moral 

Unter dem Etikett »Diskursethik« wird im folgenden der insbeson­
dere von Jürgen Habermas vorgelegte Entwurf verhandelt, mit Hilfe 
kommunikationstheoretischer Begriffe den neuzeitlichen Gebrauch 
der praktischen Vernunft, also die in modernen Gesellschaften er­
reichbare und alltagspraktisch auch vollzogene rationale Bewältigung 
praktischer Probleme zu rekonstruieren. Bislang konzentrierte sich 
die Diskursethik dabei auf einen bestimmten Bereich der praktischen 
Vernunft, nämlich auf die vernünftige Regelung von sozialen Bezie­
hungen über allgemeinverbindliche Handlungsregeln, also auf den 
Bereich der Moral. Die Diskursethik ist also eine rekonstruktive 
Theorie und dabei - zuvorderst - eine Theorie der Moral. 

In modernen Gesellschaften und erst recht in der immer enger zu­
sammenwachsenden Weltgesellschaft können Menschen auf Grund 
unterschiedlichster Selbst- und Weltdeutungen kaum mehr ein Ein­
verständnis über ihre Lebensentwürfe und entsprechende Hand­
lungsorientierungen erzielen. Weil sie sich und ihre Welt jeweils an­
ders verstehen, geben sie ihrem Leben und entsprechend auch ihrem 
Handeln Ziele, die für andere häufig keinen Sinn machen, da sie au­
ßerhalb ihrer Lebensentwürfe und Überzeugungen liegen. Treffen 
Akteure mit ihren unterschiedlichsten Überzeugungen aufeinander, 
werden sie sich der Andersheit der jeweils anderen bewußt und be­
gegnen sich als »Fremde«. Dennoch bleiben sie voneinander abhän­
gig, zumal in modernen Gesellschaften bzw. in der enger zusammen­
wachsenden Weltgesellschaft soziale Beziehungen verfestigt und 
über weite Strecken von Raum und Zeit hinweg ausgedehnt werden. 
Wenn in pluralen Handlu��szusammenhängen Handlungen nicht 
mehr »automatisch« durch Ubereinstimmung von Lebensentwürfen 
gleichgerichtet werden, können Akteure ihre wechselseitigen An­
sprüche durch allgemeinverbindliche Normen regeln und ihr Han­
deln derart aufeinander abstimmen. 
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Normen sind generalisierte Handlungsregeln, beinhalten also 
nicht den besonderen Fall, sondern regeln typische Handlungskon­
stellationen. Sie bestimmen also, was Akteure in typischen Situatio­
nen voneinander erwarten dürfen. Im Gegensatz zu Regeln, die -wie 
etwa Rechtsnormen - gegebenfalls mit Zwang durchgesetzt werden 
können, werden moralische Normen - wenn sie befolgt werden -
freiwillig befolgt, weil und insofern Akteure sie akzeptieren. Freiwil­
lige Zustimmung verdienen Handlungsregeln aber nur, wenn sie in 
gleicher Weise für alle Akteure gelten. In diesem Sinne sichern mora­
lische Normen allgemeine und wechselseitige Ansprüche, denen alle 
Akteure in gleicher Weise unterliegen bzw. die sie gleichermaßen wie 
alle anderen erheben können. 

Moralische Normen »funktionieren«, d.h. koordinieren die wech­
selseitigen Ansprüche verschiedener Akteure aber nur solange, wie 
sich die Akteure darauf verlassen können, daß ihnen auch die anderen 
entsprechen. Versagen diese jedoch ihre Zustimmung, kündigen also 
ihre freiwillige Gefolgschaft auf, besteht für alle Beteiligten ein mora­

lisches Problem: Obgleich aufeinander angewiesen, sind sich die Ak­
teure nicht nur unsicher, was sie von den jeweils anderen erwarten 
können, zu welchen Handlungen oder Unterlassungen diese also 
freiwillig bereit sind. Unsicherheit besteht auch darüber, welche N or­
men gelten, und was sie deshalb von den anderen erwarten dürfen.13 

Keineswegs müssen sie diese Unsicherheiten als moralische Probleme 
bearbeiten. Akteure können statt dessen versuchen, eigene Ansprü­
che durch Einsatz von Gewalt oder manipulativen Mitteln durchzu­
setzen. Werden moralische Probleme dagegen als moralische Proble­
me angegangen, suchen die Akteure die gemeinsame Zustimmung 
über die jeweils strittigen Normen (wieder-)herzustellen. Auf die 
freiwillige Zustimmung der anderen angewiesen, müssen sie dazu die 
betreffenden Normen mit derart guten Gründen ausstatten, daß die 
anderen ihre Zweifel und Einwände aufgeben und sich von deren 
Geltung überzeugen lassen. 

Derartige Argumentationsprozeduren reagieren auf moralische 
Probleme, bearbeiten strittige Handlungsnormen diskursiv und zie­
len schließlich auf den Konsens aller Beteiligten - und werden von 
der Diskursethik als •moralisch-praktische Diskurse« untersucht. 

13 Ausführlich zur Phänomenologie moralischer Probleme L. Wingert: Ge­
meinsinn, S. 28-165, insbes. S. 113-131, S. 144-149. 
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Die diskurstheoretische Aufmerksamkeit gilt dabei besonders den 
Argumenten, die in diesen Argumentationsprozeduren als gute 
Gründe vorgetragen werden können, bzw. allgemeiner: der Logik 
moralisch-praktischer Diskurse. Mit dem Anspruch auf allgemeine 
Geltung unterstellen Akteure, daß Normen im gemeinsamen Inter­
esse aller liegen. In dem Fall, daß andere die Geltung der Normen be­
streiten oder auch nur bezweifeln, müssen Akteure nachweisen, daß 
alle Betroffenen wollen können, daß diese Normen von allen befolgt 
werden und in diesem Sinne in ihrem gemeinsamen Interesse liegen. 
Als Argumentationsregel besitzen moralisch-praktische Diskurse 
daher das - in Anlehnung an Kants »kategorischen Imperativ« for­
mulierte - Universalisierungsprinzip: Geprüft werden Normen dar­
aufhin, ob »die Folgen und Nebenwirkungen, die sich jeweils aus ih­
rer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen eines 
jeden Einzelnen (voraussichtlich) ergeben, von allen Betroffenen ak­
zeptiert (und den Auswirkungen der bekannten alternativen Rege­
lungsmöglichkeiten vorgezogen) werden können«.14 

Unter der Regie des Universalisierungsprinzips werden die Dis­
kursteilnehmerlnnen angehalten, die Interessen aller anderen anzu­
erkennen und gemeinsam mit ihnen die jeweils eigenen Interessen in 
einem allgemeinen Interesse aufzuheben. Beim Eintritt in moralisch­
praktische Diskurse müssen die Akteure jedoch ihre eigenen Interes­
sen weder zurückstellen noch aufgeben. Im Gegenteil: Erst indem alle 
Beteiligten ihre Interessen auch im Diskurs vertreten, nötigen sie die 
jeweils anderen, diese Interessen zur Kenntnis zu nehmen und bei der 
gemeinsamen Formulierung eines allgemeinen Interesses in gleicher 
Weise zu berücksichtigen wie ihre eigenen. In der argumentativen 
Konfrontation mit anderen werden Diskursteilnehmerlnnen also an­
gehalten, deren Interessen auch in deren Perspektive wahrzunehmen. 
Demnach geben Akteure in moralisch-praktischen Diskursen nicht 
ihre eigene Perspektive auf, entschränken diese jedoch durch Über­
nahme der Perspektiven aller anderen. Erst nach erfolgreichem Ab­
schluß moralisch-praktischer Diskurse verpflichten sie sich im Akt 
ihrer freiwilligen Zustimmung dazu, die eigenen Interessen an Hand 
der konsensuell bestätigten Normen - und damit gleichsam aus der 
Perspektive eines überparteilichen - zu überprüfen und gegebenfalls 
zu revidieren. 

14 J. Habermas: Diskursethik, S. 75f. (Herv. und Einf. im Orig.). 
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Bei der argumentativen Suche nach einem allgemeinen Interesse 
können sich die Diskursteilnehmerlnnen nicht auf ihre kulturell ein­
gewöhnten und deshalb selbstverständlichen Vorstellungen vom gu­
ten Leben verlassen, die auf Grund unterschiedlichster Selbst- und 
Weltdeutungen nicht allgemein konsensfähig sind. Statt dessen müs­
sen moralisch-praktische Diskurse eine gleichmäßige Distanz zu den 
partikularen Lebensentwürfen und Überzeugungen aller Teilneh­
merinnen sichern, aus der ihnen ihre gemeinsamen Interessen erst 
sichtbar werden. So wenig Akteure aber ihre egozentrischen Interes­
sen mit Eintritt in moralisch-praktische Diskurse aufgeben können, 
so wenig können sie ihre selbstverständlichen Lebensentwürfe und 
Überzeugungen einfach ablegen. Wiederum ist es das Universalisie­
rungsprinzip, das kulturell sozialisierte Akteure in die erforderliche 
Distanz zu partikularen Selbst und Weltdeutungen versetzt, ohne daß 
sie deswegen ihre eigenen Lebensentwürfe und Überzeugungen ver­
raten oder gar aufgeben müßten: Im Austausch von Argumenten ir­
ritieren sich die Diskursteilnehmerlnnen gegenseitig und führen sich 
so die Unterschiede ihrer Lebensformen und Überzeugungen zu Be­
wußtsein; darüber hinaus ermöglichen sie wechselseitige Einblicke in 
ihre »Kulturen« aus ihrer jeweils eigenen Perspektive. Dadurch wer­
den die Teilehmerlnnen angehalten, die alltagspraktisch unvermeid­
liche Privilegierung der eigenen Selbst- und Weltsicht zugunsten ei­
ner gemeinsamen Situationsdeutung aufzugeben, auf deren Basis 
dann gemeinsame Interessen »entdeckt« werden können. 

In moralisch-praktischen Diskursen erreichen Akteure also, was 
dem über allem »schwebenden« Naturrechtsethiker prinzipiell ver­
stellt ist, nämlich die für moralische Urteile notwendige Unpartei­
lichkeit: Unter der Regie des Universalisierungsprinzips werden Dis­
kursteilnehmerlnnen angehalten, die eigene Perspektive um die Per­
spektive allen anderen Teilnehmerlnenn zu erweitern und in der Fol­
ge die Provinzialität eigener Selbst- und Weltdeutungen sowie die 
Egozentrik eigener Interessen zu Gunsten gemeinsamer Situations­
deutungen und allgemeiner Interessen zu überwinden. Dieses Ver­
fahren hat die Diskursethik nicht erfunden, sondern führt es rekon­
struktiv zu Tage - und verteidigt es gegenüber skeptischen oder rela­
tivistischen Ethiktheorien. Dazu wird durch formalpragmatische 
Analyse gezeigt, daß das diskursive Verfahren wechselseitiger und 
universaler Perspektivenübernahme auf den idealisierenden Unter­
stellungen derjenigen aufliegen, die sich auf eine argumentative Be-
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wältigung von moralischen Problemen einlassen:15 Diskursteilneh­
merlnnen unterstellen notwendiger- und zugleich idealisierender­
weise, daß zwischen ihnen ausschließlich der »zwanglose Zwang« 
besserer Argumente zählt, und daß sich die besseren Argumente immer 
erst in der Zustimmung aller Beteiligten erweisen. Darüber hinaus sind 
Diskurse strukturell für alle Betroffenen offen, denn als Argumentie­
rende müssen sie auch voraussetzen, daß im Prinzip alle diejenigen, 
die von einer Handlungsnorm betroffen werden, in gleicher Weise 
wie alle anderen am Diskurs über diese Norm teilnehmen könnten. 

Mit skeptischen und relativistischen Theorien teilt die Diskurs­
ethik jedoch die Einsicht, daß sich über substantielle Vorstellungen 
des Guten keine allgemeingültigen Verbindlichkeiten mehr rechtfer­
tigen lassen. Negiert wird also die Möglichkeit einer universalen Wer­
te-, Güter oder Tugendethik, gleichgültig, ob sie als Naturrechtsethik 
auf die »Natur der Dinge« oder als Ethosethik auf überlieferte und 

15 Sofern sich Theologinnen überhaupt mit der Diskursethik ernsthaft beschäf­
tigen, wird ihr gegenüber gerne der Unterschied zwischen Moralität und Ra­
tionalität eingeklagt: Die Diskursethik begründe die wechselseitige Anerken­
nung von Personen aus ihrer Teilnahme an Diskursen, mache also Anerken­
nung von ihrer Argumentationsfähigkeit und damit von ihrer Rationalität ab­
hängig. So urteilt in Anlehnung an A. Wellmer: Ethik, S. 102-1 13 - Höhn: 
,. Humanität aber verlangt Anerkennung der Person ohne Ansehung ihrer Ar­
gumentationskompetenz . ... Der letzte Prüfstein für die Moralität der Ver­
nünftigen ist ihr Verhältnis zu den ihnen Unterlegenen und ihnen Widerste­
henden.« (H.-J. Höhn: Sozialethik, 1989, S. 194.) Als Rekonstruktion der Ar­
gumentationsprozesse, in denen Akteure moralische Probleme als moralische 
Probleme bearbeiten, läuft dieser Einwand zunächst einmal durch die Dis­
kursethik gleichsam hindurch, betrifft nämlich nicht die rekonstruktive 
Theorie, sondern vielmehr das theoretisch rekonstruierte Verfahren und da­
mit letztlich die profane Moral. Und da moralisch-praktische Diskurse auf die 
Erneuerung einer umstrittenen Moralität durch Begründung von allgemeinen 
Normen und damit über den Einsatz praktischer Vernunft zielen, werden in 
diesem Verfahren tatsächlich die „ Vernünftigen« privilegiert, wenngleich des­
wegen Moralität und Rationalität nicht einfach zusammenfallen (vgl. dazu J. 
Habermas: Faktizität, S. 19). Dieses Privileg wird erst mit der diskurstheore­
tischen Rekonstruktion sichtbar, genauso wie die Diskursethik die Aktivitä­
ten derjenigen Diskursteilnehmerlnnen begreifen kann, die den Ausschluß 
der •Stimmlosen« und des •Unvernünftigen« aus moralisch-praktischen Dis­
kursen moralisch bedenklich finden. Die Diskursethik bewährt sich also dar­
in, das moralische Begründungsverfahren derart genau zu rekonstruieren, 
daß auch dessen Grenzen •von innen her« deutlich werden (vgl. dazu auch J. 
Habermas: Transzendenz). 
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eingespielte Lebensformen verweist. Verteidigt sie demgegenüber das 
alltagspraktische Begründungsverlahren allgemeinverbindlicher Nor­
men, zeigt die Diskursethik zugleich an, daß in pluralen Handlungs­
situationen moderner Gesellschaften sowie der Weltgesellschaft kein 
anderes Verlahren zur Verfügung steht, die Geltung universaler 
Handlungsregeln zu sichern. Zu moralisch-praktischen Diskursen 
besteht also keine Alternative, moralische Probleme als moralische 
Probleme zu bearbeiten. 

3. Christliche Gesellschaftsethik, diskursethisch informiert 

Zwischen christlichem Glauben und politischem Engagement be­
steht ein inniges Verhältnis, das sich theologisch aufklären läßt: Got­
tes eschatologisches Heil können Christen sinnvoll nur innerhalb ei­
ner dieses Heil antizipierenden Praxis, und also auch nur innerhalb 
politischen Engagements für soziale Gerechtigkeit, bekennen. Ohne 
die Praxis, die Gottes Heil geschichtlich gegenwärtig machen soll, 
würden Christen nicht wissen, was sie in der Rede von Gottes Heil 
behaupten; ihr Glaubensbekenntnis bliebe ohne Inhalt. Zugleich ist 
das Bekenntnis von Gottes anbrechendem und zugleich gegenwärti• 
gern Heil ohne den entsprechenden Einsatz für die Heilung der Welt 
widersprüchlich; das Glaubensbekenntnis wäre unglaubwürdig.16 
Doch nicht nur die Notwendigkeit politischen Engagements aus 
christlichem Glauben (»daß« politischer Glaubenspraxis) ist theolo• 
gisch aufzuklären, sondern auch die Ziele dieses Engagements ( »was« 
politischer Glaubenspraxis). 

Zwar schreibt das eschatologische Gottesbekenntnis den Glau­
benden keineswegs einen LebensentwUrf vor, wie man als Christ ein­
zig wahrhaftig zu leben hätte. Die im Bekenntnis ausgesagte Hoff­
nung auf Gottes endzeitliche Gerechtigkeit orientiert jedoch erfülltes 
Leben auf den verheißenen Bund aller Menschen mit Gott hin, der 
nicht nur zu erwarten, sondern in der Solidarität unter den Menschen 
geschichtlich zu vergegenwärtigen ist. Mit dem Bekenntnis von Got­
tes Heil übergeben die christlichen Traditionen daher in ihren Bildern 

16 Vgl. dazu u.a. F. Castillo: Evangelium; J.B. Metz: Glaube; E. Schillebeeckx: 
Politik; Ders.: Menschen; ausführlicher auch in M. Möhring-Hesse: Politik, 
s. 68-73. 
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und Geschichten auch Vorstellungen vom guten, weil heilsamen Le­
ben. Damit werden den Christen bestimmte Handlungsweisen ange­
tragen, die ihrer eschatologischen Hoffnung entsprechen; andere 
Handlungsweisen werden dagegen als weniger gut oder gar als 
schlecht zurückgewiesen. In der jüngeren Kirchen- und Theologie­
geschichte wurde mit der »Option für die Armen« eine der wichtig­
sten Handlungsorientierungen des Christentums wiederentdeckt: 
Gott hat sich in seiner besonderen Zuwendung zu den Unterdrück­
ten, Ausgeschlossenen und Ausgebeuteten offenbart und sein Heil 
insbesondere diesen »Armen« zugesprochen. Erfülltes Leben er­
scheint den Menschen, die an diesen Gott glauben, nur im Vollzug 
von Gottes parteiischer Liebe möglich, so daß sie sich durch eine vor­
rangige Option für die »Armen« verpflichten lassen.17 

Die in den christlichen Traditionen eingewobenen Lebensentwür­
fe verpflichten die Glaubenden relativ, nämlich nur insofern sie ihrem 
eigenen Bekenntnis von Gottes Heil und damit ihrem eigenen Selbst­
verständnis als Glaubende entsprechen wollen. Diese Verbindlich­
keiten lassen sich durch theologische Hermeneutik aufhellen und in 
diesem Sinne auch theologisch begründen, indem nämlich die christ­
lichen Traditionen auch hinsichtlich ihrer Vorstellungen vom guten 
Leben ausgelegt werden. Auseinandersetzungen um die praktischen 
Implikationen ihres Glaubens können Christen daher argumentativ 
austragen und- zumindest im Prinzip -durch überzeugende Gründe 
fi>r die jeweils bessere Auslegung beilegen. Zur Begründung christli­
cher Glaubenspraxis reicht die begründete Auslegung christlicher 
Traditionen jedoch nicht aus: Daß Christen durch bestimmte Hand­
lungsweisen ihrem Gottesbekenntnis entsprechen können, rechtfer­
tigt nämlich diese nur in Relation zu ihrem Handlungsmotiv, Gottes 
Heil praktisch zu vergegenwärtigen, und damit in Relation zum 
christlichen Gottesbekenntnis und der damit verbundenen Selbst­
und Weltdeutung. Sollen Handlungen dagegen unabhängig von den 
persönlichen Motiven sowie unabhängig von partikularen Überzeu­
gungen, also unter dem moralischen Gesichtspunkt begründet wer­
den, wird die diskursive Überprüfung der jeweils zugrundeliegenden 
Normen notwendig, ob diese in einem gemeinsamen Interesse aller 

17 Vgl. dazu P. Rottländer: Option; Ders.: Fundamentaltheologie; vgl. zur theo­
logischen Literatur über die »Option für die Armen« G. Collet: Implikatio­
nen. 
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Betroffenen sind und die Akteure deshalb absolut bzw. - um mit Kant 
zu sprechen - kategorisch verpflichten. 

Natürlich wird diese moralische Begründung christlicher Glau­
benspraxis vor allem in den Situationen notwendig, in denen Christen 
mit ihren Handlungszielen auf den Widerspruch von Menschen sto­
ßen, die ihr Glaubensbekenntnis und die damit verbundene Selbst­
und Weltdeutung nicht teilen. Für Christen, die sich durch ihre es­
chatologische Hoffnung zur heilsgemäßen Gestaltung ihrer sozialen 
Verhältnisse motivieren und daher in politische Auseinandersetzun­
gen drängen lassen, sind derartige Situationen das Normale. Darüber 
hinaus ist die profane Moral aber auch ein »interner« Sachverhalt, be­
trifft also die Gemeinschaft der Glaubenden in ihrem »Innenverhält­
nis«. An das moralische Begründungsverfahren »gewöhnt«, können 
sich Christen auch untereinander nicht von den Zumutungen allge­
meiner Handlungsbegründung entlasten.18 Dann aber kann durch 
hermeneutische Aneignung der christlichen Traditionen nur ent­
schieden werden, ob Christen durch ihre Handlungsweisen dem 
christlichen Gottesbekenntnis praktisch entsprechen können. Die 
Richtigkeit von Handlungen ist dagegen auch innerhalb der Glau­
bensgemeinschaft nur durch profane Begründung erweisbar, daß 
nämlich die jeweils zugrundeliegenden Normen im allgemeinen In­
teresse aller betroffenen Menschen ist. Christen haben daher weder 
ein originäres Begründungsverfahren noch eine originäre Moral mit 
spezifisch christlichen Normen. Vielmehr erweist sich die Geltung 
auch der ihrem Handeln zugrundeliegenden Normen immer in mo­
ralisch-praktischen Diskursen, also durch allgemeine Zustimmung 
der von diesen Normen Betroffenen, so daß sie für alle Akteure in 
gleicher Weise gelten, wenn sie gelten. 

Angetreten, die politisch engagierten Christen bei der Begründung 
ihrer politischen Praxis zu unterstützen, wird auch die christliche Ge­
sellschaftsethik an das diskursethisch rekonstruierte Begründungs­
verfahren verwiesen. Ihrem subsidiären Auftrag wird sie nur gerecht, 
indem sie gute Gründe »produziert«, mit denen Christen in moralisch-

18 Dies gilt zumal dann, wenn wegen der Pluralisierung innerhalb des Christen­
tums (vgl. dazu F. Hengsbach: Pluralismus; K. Gabriel: Christentum) gemein­
same Lebensentwürfe und Handlungsorientierungen zwischen den Christen 
unwahrscheinlicher geworden sind, wenn also der Streit zwischen Christen 
um die richtige Auslegung ihrer Traditionen eher offen bleibt, als durch Kon­
sens beendet wird. 
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praktischen Diskursen die ihrem Engagement zugrundeliegenden 
Normen überzeugend verteidigen können. In diesem Sinne bietet die 
christliche Gesellschaftsethik eine Theorie gerechter Politik. Gegen­
über der naturrechtlichen Sozialmetaphysik unterscheidet sich die 
christliche Gesellschaftsethik dann in (mindestens) zwei Punkten: 

1 .  Ihre Theorie gerechter Politik kann die Gesellschaftsethik nicht 
in der Perspektive eines vermeintlich über allen Auseinandersetzun­
gen schwebenden Beobachters entwickeln. Statt dessen muß sie die 
Perspektiven aller Betroffenen antizipieren und in einem fiktiven 
Diskurs und daO?-it unter der Regie des Universalisierungsprinzips 
wechselseitig derart entschränken, daß jenseits der unterschiedlichen 
Interessen und Überzeugungen allgemeine Interessen sichtbar wer­
den. Da sie aber als eine theologische Theorie mit dem politischen 
Engagement von Christen einsetzt und darüber hinaus der theoreti­
schen Unterstützung ihres Engagements dient, wird sie zunächst ein­
mal zur normativen Überprüfung politischer Glaubenspraxis ange­
halten. In Reflexion politischer Glaubenspraxis erkundet sie die von 
Christen vertretenen Handlungsziele und -mittel, die damit verbun­
dene Kritik an den bestehenden Verhältnissen sowie die angestrebten 
politischen Reformen und sucht dann zu überprüfen, ob die diesem 
Engagement zugrundeliegenden Normen in moralisch-praktischen 
Diskursen bestehen können. Dazu hat die Gesellschaftsethik ihre 
Aufmerksamkeit über das Engagement der Christen hinaus auf alle 
Betroffenen auszudehnen, um nämlich die von Christen vertretenen 
Handlungsziele und -mittel in das politische Gesamtspektrum einzu­
ordnen und von dorther zu prüfen. In Reflexion politischer Glau­
benspraxis19 hat die theologische Gesellschaftsethik also das auszu­
zeichnen, was an den bestehenden Verhältnissen und politischen Re­
formprojekten gerecht ist. 

2. Obgleich auf Politik bezogen, ist die christliche Gesellschafts­
ethik eine theoretische Veranstaltung. Unter den spezifischen »Pro­
duktionsbedingungen« wissenschaftlicher Forschung antizipiert sie 
die Perspektiven der politischen Akteure und überprüft sie - inklusi­
ve der Interessen und Überzeugungen der beteiligten Gesellschafts­
ethikerinnen - in fiktiven Diskursen. Ihr Urteile bewähren sich aber 

19 Zur christlichen Gesellschaftsethik als Reflexion politischer Glaubenspraxis 
vgl. M. Möhring-Hesse: Politik; F. Hengsbach/B. Emunds/M. Möhring-Hes­
se: Reflexion, S. 226-238. 
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erst als gute Argumente in realen Diskursen, also erst durch die ein­
sichtige Zustimmung von Teilnehmerinnen an moralisch-prakti­
schen Diskursen. Zwar beteiligen sich Gesellschaftsethikerinnen 
häufig selbst an derartigen Diskursen und setzen ihre Argumente so 
der Kritik politischer Akteure und damit einer »empirischen« Kon­
trolle aus. Methodologisch ist jedoch ein anderer Weg entscheiden­
der: Als Reflexion politischer Glaubenspraxis werden die Urteile 
christlicher Gesellschaftsethik in reale Diskurse vor allem dadurch 
eingeführt, daß politisch engagierte Christen sie zur Rechtfertigung 
ihrer Handlungsziele und -mittel aufgreifen. Insofern Christen die 
ihrem Engagement zugrundeliegenden Normen auch gegenüber Ak­
teuren mit anderen Interessen und anderen Überzeugungen verteidi­
gen können, wird auch die Geltung derjenigen gesellschaftsethischen 
Forschung erwiesen, der sie sich dabei »bedient« haben. 

Gegen dieses diskursethisch informierte Profil theologischer Ge­
sellschaftsethik besteht theologisches Mißtrauen: Wird die christliche 
Gesellschaftsethik auf diesem Wege nicht von jenem Handlungswis­
sen abgeschnitten, das für engagierte Christen glaubenswichtig und 
für jede theologische Theorie konstitutiv ist, nämlich von dem in den 
christlichen Traditionen überlieferten Gottesbekenntnis mitsamt sei­
nen Lebensentwürfen und Handlungsoptionen? Muß die theologi­
sche Gesellschaftsethik nicht zu einer »originär christlichen Lebens­
praxis verhelfen«20

, was sie in der Begründung allgemeiner Normen 
unter der Regie des Universalisierungsprinzips jedoch verpaßt? Bei 
näherer Hinsicht verflüchtigt sich dieser Verdacht schnell: Sowenig 
Christen in moralisch-praktischen Diskursen ihre sittlichen Traditio­
nen verraten oder aufgeben müssen, sowenig entledigt sich eine dis­
kursethisch informierte Gesellschaftsethik der im Christentum über­
lieferten Handlungsorientierungen. Auch als eine Theorie gerechter 
Politik bleibt sie nämlich Moment der Theologie, der es um die Aus­
legung des überlieferten Gottesglaubens geht. 

Akteure orientieren ihr Handeln im Kontext von kulturell erwor­
benen und alltagspraktisch selbstverständlichen Vorstellungen vom 
guten Leben,21 so auch politisch engagierte Christen: Ihr Gottesbe-

20 H.J. Höhn: Sozialethik, S. 181. 
21 Dieser Sachverhalt wird in der Diskursethik zwar anerkannt, bislang wird 

ihm aber eine zu geringe Aufmerksamkeit gewidmet; vgl. dazu B. Emunds/M. 
Möhring-Hesse: Entkoppelung, S. 502-504. In jüngeren Veröffentlichungen 
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kenntnis prägt »passende« Vorstellungen vom erfüllten Leben; in ak­
tuellen Handlungssituationen suchen sie mit Hilfe dieser Vorstellun­
gen praktische Probleme zu bewältigen und bestimmen auf diesem 
Wege »richtiges«, weil mit ihrem Gottesbekenntnis und ihrem Selbst­
verständnis übereinstimmendes Handeln (vgl. S. 1 73ff.). Sofern sich 
ihre Handlungsorientierungen in längerfristigen und gemeinschaftli­
chen Handlungsoptionen und -modellen verfestigen, besteht 2<wi­
schen den Christen ein gemeinsames Ethos, also ein kommunitäres, 
wenngleich auch plurales Wissen darüber, durch welche Handlungen 
das eigene Leben in erfüllender Weise gelebt werden kann. Weil dieses 
Wissen vom christlichen Gottesbekenntnis her bestimmt ist, kann es 
als »christliches Ethos« bezeichnet werden - unabhängig davon, ob 
es sich empirisch von den Handlungsoptionen und -modellen derje­
nigen unterscheidet, die sich nicht zu dem im Christentum ausgesag­
ten Gott bekennen. So wie Christen von Gott nur durch Sozialisation 
im christlichen Traditionszusammenhang wissen, so sind sie auch zur 
Orientierung ihrer bekenntisgemäßen Praxis auf die vielfältigen Tra­
ditionen des Christentums und auf deren (Vor-)Bilder gelingender 
Menschlichkeit angewiesen. In diesem Sinne läßt sich schließlich der 
christliche Überlieferungszusammenhang als eine sittliche Tradition 
beschreiben, die allerdings - seit den biblischen Zeiten - durch unter­
schiedlichste Ethosformen vielfach aufgefächert ist. 

Beauftragt mit der Begründung politischer Glaubenspraxis ist die 
christliche Gesellschaftsethik - so wurde gezeigt - primär eine Theo­
rie gerechter Politik. Als ein theologisches Fach bleibt die christliche 
Gesellschaftsethik gleichwohl in dem theologischen Bemühen einge­
schlossen, die christlichen Traditionen auch hinsichtlich ihrer prakti­
schen Implikationen auszulegen. Als ein Moment dieser theologi­
schen Hermeneutik befindet sich die christliche Gesellschaftsethik in 
einem kreisförmigen Prozeß:22 

a) Zunächst wirkt die Gesellschaftsethik an der hermeneutischen 
Auslegung der christlichen Traditionen sowie an deren ethischer 

wird jedoch die Frage nach dem guten Leben zunehmend aufgegriffen, wenn 
auch eine zur Rekonstruktion moralisch-praktischer Diskurse vergleichbare 
Theorie sittlicher Diskurse noch fehlt; vgl. vor allem Habermas: Erläuterun­
gen; Ders.: Faktizität, S. 124-129, S. 187-208; L. Wingert: Gemeinsinn, S.. 25-
27, s. 34-39, s. 1 10-156. 

22 Dazu ausführlicher F. Hengsbach/B. Emunds/M. Möhring-Hesse: Reflexion, 
s. 282-275. 
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Auslegung in situativ angemessenen Handlungsorientierungen mit. 
Entsprechende Interpretationen haben sich nicht nur innerhalb der 
Theologie, sondern vor allem auch innerhalb der Gemeinschaft der 
Glaubenden Einwänden und Zweifeln auszusetzen, um sich als die 
jeweils bessere Interpretation des christlichen Ethos zu erweisen. Auf 
diesem Wege unterstützt die christliche Gesellschaftsethik - als sittli­
che Hermeneutik - Christen dabei, ihr politisches Engagement in ei­
ner Weise zu orientieren, daß sie sich darin selbst als Glaubende be­
stätigt finden. Dabei geht es insbesondere um solche Handlungsop­
tionen und -modelle, mit deren Hilfe Christen etwas von dem Heil 
geschichtlich vergegenwärtigen können, dessen Erfüllung sie von 
Gott hoffend erwarten. 

b) Als gerecht kann auch eschatologisch inspiriertes Engagement 
nur dadurch begründet werden, daß es auf allgemeine Normen zu­
rückgeführt und daß gegebenenfalls die Geltung dieser Normen ge­
genüber Einwänden argumentativ gesichert werden kann. Wie ge­
zeigt, haben Christen dazu in moralisch-praktischen Diskursen ein­
zutreten, wo sie - in gleicher Weise wie alle anderen betroffenen Ak­
teure - in Distanz zu ihren partikularen Lebensentwürfen und Über­
zeugungen treten müssen. In der profanen Verantwortung ihres En­
gagements werden die Christen durch die christliche Gesellschafts­
ethik unterstützt. Als normative Prüfung politischer Glaubenspraxis 
sondiert sie nämlich die Qualität derjenigen Gründe, die Christen in 
moralisch-praktischen Diskursen zur Rechtfertigung ihres politi­
schen Engagements vortragen (können). Dabei wird auch sie dazu 
angehalten, von denjenigen Gründen zu abstrahieren, die mit dem 
christlichen Glaubensbekenntnis verwoben sind und deshalb nur in­
nerhalb der Glaubensgemeinschaft überzeugen können. Im Ergebnis 
führen ihre Anstrengungen dazu, bestimmte Handlungsoptionen 
und -modelle christlicher Ethosformen als moralische Normen zu 
bestätigen, als moralisch möglich zuzulassen oder aber als moralisch 
falsch zu verwerfen. Dabei läßt die normative Prüfung politischer 
Glaubenspraxis christliche Ethosformen nicht immer unberührt: Auf 
der einen Seite können christlich tradierte Orientierungen durch Ab­
straktion in allgemeine Normen überführt und somit über die Glau­
bensgemeinschaft hinaus verallgemeinert werden, verlieren also ihre 
christliche Originalität. In anderen Fällen scheitern tradierte Orien­
tierungen dagegen im moralischen Oberprüfungsverfahren und er­
weisen sich damit als unmoralisch. Diese Orientierungen bedürfen 
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dann einer Revision, so daß christliche Ethosformen an der profanen 
Moral »lernen« müssen. 

c) Christen dürfen - so bereits die theologische Intuition des Na­
turrechtsdenkens - in dem, was sie als gerecht begründen können, 
den Heilswillen Gottes sehen.23 Daher ist ihnen die profane Moral ein 
bevorzugter Ort der Gottesbegegnung: In dem, was Menschen als ihr 
allgemeines Interesse erkennen, teilt sich ihnen Gott selbst mit. In 
diesem Sinne erschließt sich den Christen über die normative Be­
gründung ihres politischen Engagements auch die theologale Bedeu­
tung politischer Praxis und sozialer Verhältnisse. An dieser theologa­
len Deutung wirkt auch die christliche Gesellschaftsethik mit, indem 
sie moralisch legitimierte bzw. disqualifizierte Praxis in Begriffen und 
Chiffren der christlichen Überlieferungen zur Sprache bringt und auf 
diesem Wege die Gegenwart Gottes bei den Menschen bzw. deren 
Ablehnung reflektiert. Damit wirkt sie auch an der Überlieferung des 
christlichen Gottesbekenntnisses mit, von dem her Glaubende auch 
in Zukunft ihr politisches Engagement orientieren wollen. 

4. Normative Theorie moderner Gesellschaften 

Gegen die diskursethische Transformation der christlichen Gesell­
schaftsethik besteht ein fundamentaler Einwand: Die Diskursethik 
biete lediglich eine Moral für face-to-face-Beziehungen und bleibe 
deshalb unter dem Niveau einer normativen Theorie der Gesell­
schaft, als die sich aber die Katholische Soziallehre gerne präsentiert. 
Während es der Diskursethik - so wird argumentiert - um die kon­
sensuelle Bewältigung moralischer Probleme und damit um kommu­
nikative Beziehungen gehe, habe die christliche Gesellschaftsethik 
zur Aufgabe, die Organisation gerade auch derjenigen sozialen Be­
ziehungen zu prüfen, die von den Akteuren nicht überschaut und da­
her auch nicht durch kommunikative Absprachen beherrscht werden 
(können), dennoch aber ihre Lebenschancen nachhaltig bestimmen.24 
Verliert die christliche Gesellschaftsethik durch ihre diskursethische 
Transformation nicht ihren Aufgabenbereich, verkommt sie nicht zu 

23 Vgl. E. Schillebeeckx: Moral. 
24 So urteilt etwa K.issling: Gemeinwohl, »daß die Diskursethik die moderne 

Industriegesellschaft lediglich aus der Teilnehmerperspektive als Lebenswelt 
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einer Theorie von Klein- und Kleinstgruppen? Zwei verschiedene 
Vermutungen begründen diesen Verdacht: Eine Gesellschaftsethik 
braucht (a) eine normative Grundlegung, die sie von der Moral mit­
einander kommunizierender Akteure unterscheidet, und (b) sozial­
analytische Kompetenzen, die für die Begründung politikfähiger Ur­
teile konstitutiv sind, in der Diskursethik zu Gunsten des formalen 
Universalisierungsprinzips jedoch vernachlässigt werden. 

a) In negativer Weise wird die erste Vermutung durch die jüngsten 
Arbeiten Apels25 bestätigt: Im Anschluß an die Begründung einer 
»Metanorm der Konsensbildung über Normen ... unter Diskursbe­
dingungen einer idealen Kommunikationsgemeinschaft«26 macht 
Apel Handlungssituationen aus, in denen ein strikt moralisches Ver­
halten zu unverantwortlichen Folgen führen würde, weil sich strate­
gisch handelnde Gegenspieler der konsensuellen Lösung von Hand­
lungskonflikten verweigern, oder weil ihre weitflächig vernetzten Be­
ziehungen die konsensuelle Lösung von Konflikten nicht zuläßt. Of­
fensichtlich hat Apel dabei genau jene Situationen vor Augen, die Ak­
teure durch politisches Engagement gestalten wollen und - in der Fol­
ge - auch von der christlichen Gesellschaftsethik bearbeitet werden. 
Für diese Situationen setzt Apel seine »Metanorm der Konsensbil­
dung über Normen« außer Kraft, da sie nicht den Bedingungen mo­
ralisch-praktischer Diskurse genügen. Um Akteure moralisch aber 
nicht gänzlich zu entlasten, präsentiert Apel ein verantwortungsethi­
sches Ergänzungsprinzip: Wo die konsensuelle Bewältigung von 
Handlungskonflikten unzumutbar oder unverantwortlich ist, sollen 
Akteure ihr strategisches Handeln an dem längerfristigen Ziel orien­
tieren, Verhältnisse herbeizuführen, unter denen die generelle Befol­
gung moralischer Normen zumutbar wird und verantwortet werden 

versteht, die der konsensuellen Gestaltung durch ihre Angehörigen offen­
steht« (S. 449). Weil ihre Aufmerksamkeit allein den •interpersonellen« Be­
ziehungen gelte, gelänge es der Diskursethik nicht, •den Typus nicht-inten­
dierter Folgen sozialen Handelns in die ethische Theoriebildung aufzuneh­
men« (ebd.). Die Diskursethik bleibe daher •Gesinnungsethik in dem Sinne, 
daß ihr aus systematischen Gründen '11.Ur die beabsichtigten Folgen des frei 
bestimmten Handelns als moralfähig gelten. Das Funktionieren des einzelnen 
Entscheidungs- und Verantwortungsträgers innerhalb gesellschaftlicher In­
stitutionen muß deshalb als moralisch neutralisiertes Handeln erscheinen«. 
(ebd.) 

25 Vgl. vor allem K.-0. Apel: Diskurs, und Ders.: Diskursethik. 
26 K.-0. Apel: Diskurs, S. 99. 
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kann. Mit diesem » Ergänzungsprinzip« scheint die Diskursethik ein­
zugestehen, daß sie in politischen Kontroversen wenig mehr als eine 
abstrakte Leitidee bietet, jedenfalls in politischen Debatten um kon­
krete Probleme gesellschaftlicher Organisation schweigen muß. 

Mit seinem » Ergänzungsprinzip« suggeriert Apels Diskursethik 
Praxisnähe, bleibt aber tatsächlich in einem schlechten Sinne abstrakt, 
weil in konkreten Handlungssituationen ohne Relevanz. Moralische 
Probleme stellen sich Akteuren nämlich gar nicht auf der Ebene, auf 
der die Diskursethik das moralische Begründungsverfahren in den 
Blick nimmt.27 Obgleich Normen generalisierte Handlungsregeln 
sind, werden sie in konkreten Situationen relevant, indem sie von 
konkreten anderen bestritten bzw. gegenüber deren Einwänden gesi­
chert werden. Die Diskursethik kann die dazu notwendigen Diskurse 
rekonstruieren und (in einem theoretisch anspruchsvollen Sinne) ab­
strakt begründen. Die strittigen Normen selbst müssen jedoch in si­
tuativen Diskursen bearbeitet, können also diskursethisch nicht vor­
entschieden werden. Auch Apels Handlungsregel, daß die gesell­
schaftlichen Voraussetzungen für moralisch-praktische Diskurse zu 
schaffen sind und dazu unter bestimmten Bedingungen auch von mo­
ralischen Verbindlichkeiten abzusehen ist, muß sich - wie alle ande­
ren Normen - auf dieser Ebene bewähren. 

Politische, also auf die gesellschaftliche Organisation von sozialen 
Beziehungen bezogene Probleme stellen sich weniger der Diskurs­
ethik, sondern weit mehr den politischen Akteuren. Diese können 
gesellschaftliche Verhältnisse und politische Projekte mit Hilfe allge­
meiner Normen beurteilen. Normen regeln nämlich nicht nur die Be­
ziehungen von miteinander kommunizierenden Akteuren, sondern 
bestimmen darüber hinaus auch die Organisation ihrer gesellschaft­
lichen Verhältnisse und damit auch jene sozialen Beziehungen, die -
wie Tauschbeziehungen auf (globalen) Märkten - von den betroffe­
nen Akteuren weder intendiert werden müssen, noch beherrscht und 
häufig sogar gar nicht gewußt werden. Gesellschaftliche Verhältnisse 
bestimmen das Handeln der Menschen, werden zugleich aber auch 
durch das Handeln der Menschen bestimmt. Ihnen können sie daher 
nur in dem Maße als gerecht gelten, als sie diejenigen Normen ver­
körpern, denen alle jeweils Betroffenen zustimmen können. Das Dis­
kursprinzip sichert also die Geltung von Normen; deren Reichweite 

27 Vgl. dazuj. Habermas: Erläuterungen, S. 195-199. 
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wird damit keineswegs auf die Einflußsphäre von Diskursteilneh­
merlnnen beschränkt. 

Andererseits kann die Diskursethik aus dem Diskursprinzip oder 
aus einer »Metanorm moralisch-praktischer Diskurse« nicht die ge­
rechte Gesellschaft(sordnung) ableiten. Insbesondere die idealisie­
renden Unterstellungen von Diskursteilnehmerlnnen, also die Un­
terstellung von Herrschaftsfreiheit und Offenheit von Diskursen 
(vgl. S. 1 71f.), taugen nämlich nicht als Maßstab zur Beurteilung ge­
sellschaftlicher Verhältnisse und politischer Projekte. Da sie von Teil­
nehmerlnnen realer Diskurse faktisch vorgenommen werden, sind 
sie nämlich keine Ideale, in deren Licht Sachverhalte als Abweichun­
gen beurteilt werden können.28 Darüber hinaus sind diese Idealisie­
rungen nicht Gegenstand von (politischer) Praxis, sondern immer 
s�hon Voraussetzung moralischer Diskurse über (politische) Praxis. 
Über ihre Unterstellungen können Akteure nicht verfügen und des­
halb auch nicht etwa - im Sinne allgemeiner Herrschaftsfreiheit - po­
litisch anzielen.29 

Gleichwohl lassen sich strukturelle Voraussetzungen praktischer 
Diskurse angeben, von denen her auch auf die »Grundstruktur«30 ei­
ner zivilen Gesellschaft geschlossen werden kann, in der moralische 
Probleme als moralische Probleme wahrgenommen und entspre­
chend durch öffentliche Diskurse bearbeitet werden. Denn wenn es 
öffentlicher Diskurse bedarf, um über die Gerechtigkeit gesellschaft­
licher Verhältnisse rational entscheiden zu können, dann erscheint als 
erste Dimension dieser Gerechtigkeit die Struktur der gesellschaftli­
chen Kommunikations- und Entscheidungsprozesse, ob sie nämlich 
jene öffentlichen Auseinandersetzungen zulassen und ermöglichen, 
in denen gesellschaftliche Sachverhalte normativ beurteilt werden 
können.31 Allen Gesellschaftsmitgliedern müssen erstens die gleichen 
Chancen zur zwanglosen Einigung gewährt werden: Ausgeschlossen 

28 Vgl. H. Brunkhorst: Dialektik, S. 344. 
29 Vgl. ebd., S. 346. 
30 J. Rawls: Gerechtigkeit, S. 23. Im Gegensatz zu Rawls' Utilitarismus werden im 

folgenden als »Grundstruktur« nicht •die Art, wie die wichtigsten gesellschaft­
lichen Institutionen Grundrechte und -pflichten und die Früchte der gesell­
schaftlichen Zusammenarbeit verteilt werden« (ebd.), sondern vielmehr die ge­
sellschaftlichen Voraussetzungen moralisch-praktischer Diskurse gefaßt. 

31 Vgl. dazu A. Honneth: Gerechtigkeitskonzept; siehe auch F. Hengsbach/M. 
Möhring-Hesse: Gerechtigkeit. 
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bleiben diejenigen Zwänge, die bestimmte Akteure in öffentlichen 
Diskursen benachteiligen, sowie alle Ausgrenzungen von bestimm­
ten Inhalte aus diesen Diskursen. Darüber hinaus müssen diejenigen 
sozialen Voraussetzungen gesichert werden, die den Gesellschafts­
mitgliedern ermöglichen, an öffentlichen Diskursen chancengleich 
teilzunehmen.32 Zweitens bedarf es einer »Infrastruktur« öffentlicher 
Auseinandersetzungen, damit gleichberechtigte Akteure über ihre 
gemeinsamen Angelegenheiten derart streiten können, daß dieser 
Streit am Ende durch den Zwang besserer Argumente entschieden 
werden kann. Dazu muß insbesondere berücksichtigt werden, daß 
öffentliche Diskurse die idealisierenden Unterstellungen ihrer Teil­
nehmerinnen nicht realisieren (können). Daher müssen institutionel­
le Vorkehrungen derart getroffen werden, daß die faktischen Be­
schränkungen die gehaltvollen Idealisierungen nicht auf Dauer un­
terwandern und für immer außer Kraft setzen.33 Durch Reflexion auf 
die Bedingungen öffentlicher Diskurse erreicht man indes immer nur 

32 Dazu gehören etwa argumentative Kompetenzen, die in individuellen Bil­
dungsprozessen erworben werden müssen, oder die Chance, relevante Infor­
mationen zu erhalten oder räumlich mobil zu sein. Mit der Aufmerksamkeit 
für gesellschaftliche Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen wird 
die Verteilung wirtschaftlicher Ressourcen theoretisch zurückgestellt, auf die 
sich aber die liberalen Gerechtigkeitstheorien genauso wie die marxistische 
Gesellschaftskritik konzentrieren. Dennoch wird die Verteilungsfrage der 
Reflexion über soziale Gerechtigkeit keineswegs entzogen; diese Frage wird 
vielmehr neu verortet, nämlich auf die distributiven Voraussetzungen. einer 
zivilen Gesellschaft bezogen. Offensichtlich sind die negativen wie auch die 
positiven Voraussetzungen öffentlicher Diskurse daran gebunden, daß alle 
Bürgerinnen mit Gütern und Dienstleistungen hinreichend ausgestattet wer­
den. Damit aber ruht der Gerechtigkeitsbegriff auf einem egalitären Vertei­
lungsprinzip in dem Sinne, daß allen Bürger Innen ein bestimmtes, aber relativ 
bestimmbares Minimum an Gütern und Dienstleistungen garantiert werden 
muß, ohne das sie sich nicht in den für sie relevanten gesellschaftlichen Kom­
munikations- und Entscheidungsprozessen selbst vertreten können. 

33 So läßt sich die faktische Beschränkung öffentlicher Diskurse hinsichtlich ih­
rer Teilnehmerinnen dadurch auffangen, daß repräsentative Parlamente ein­
gerichtet werden; der bestehende und mit der Logik konsensueller Verstän­
digung unvereinbare Zeit- und Entscheidungsdruck kann durch clai Mehr­
heitsprinzip entschärft werden. Jedoch müssen der Zugang zu den Parlamenten 
in einer von allen Betroffenen anerkannten Weise geregelt, deren Arbeit durch 
alle Betroffenen, also durch eine politische Öffentlichkeit, kontrolliert und 
schließlich die Rechte der jeweiligen Minderheit auch nach Mehrheitsbeschlüs­
sen hinreichend geschützt werden. Vgl. dazu J. Habermas: Faktizität, S. 208-237. 
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die Grundstruktur einer zivilen Gesellschaft, die in einer Vielzahl 
möglicher Institutionen und Verfahren realisiert, über die deshalb ab­
strakt auch nicht entschieden werden kann. 

b) Der Einwand, die Diskursethik erweise sich für eine Gesell­
schaftsethik als untauglich, ist häufig auch durch folgenden Vorbehalt 
motiviert: Wie alle deontologischen Ethiken übergehe die Diskurs­
ethik das situationsbezogene Wissen, das jedoch zur realistischen Be­
wältigung praktischer Probleme dringend notwendig ist. Indem sie 
als Argumentationsregel ausschließlich das Universalisierungsprin­
zip gelten lasse, erlege sie kontextlos allen Akteuren die gleichen 
Pflichten auf, sehe von den jeweiligen Handlungsfolgen ab und for­
dere so die Befolgung von Normen »um jeden Preis«. Eine gerechte 
Organisation gesellschaftlicher Verhältnisse könne auf der Basis einer 
solchen »Gesinnungsethik« nicht gelingen. Dazu bedürfe die christ­
liche Gesellschaftsethik eines verantwortungsethischen Realismus, 
müsse nämlich die konkreten Handlungssituationen sowie die Fol­
gen und Nebenfolgen des Handelns hinreichend berücksichtigen. 

Obwohl eine deontologische und formalistische Ethikkonzep­
tion, wird die Diskursethik von diesem Vorwurf nicht getroffen. Für 
situationsbezogenes Wissen ist die Diskursethik nämlich keineswegs 
blind, da sie sich auf moralisch-praktische Diskurse bezieht, in denen 
Akteure sowohl die voraussichtlichen Handlungsfolgen als auch die 
Beschränkungen und Möglichkeiten ihrer Handlungssituationen be­
rücksichtigen (müssen). Bei der Prüfung strittiger Normen wägen die 
Diskursteilnehmerlnnen erstens Folgen und Nebenfolgen ab, die sich 
gemäß ihrer verfügbaren Informationen aus einer allgemeinen Befol­
gung der strittigen Handlungsregeln ergeben werden bzw. ergeben 
können. In der Folge gelten Normen nur für bestimmte Situationen, 
die sich in ihren relevanten Merkmalen gleichen, zumindest ähnlich 
sind. Zweitens berücksichtigen die Akteure bei der Prüfung von 
Handlungsregeln die jeweilige Handlungssituation auch insofern, als 
sie die strittigen Handlungsregeln daraufhin befragen, ob durch ihre 
allgemeine Befolgung die anstehenden Probleme ihrer Praxis über­
haupt bewältigt werden können. Allgemeine Handlungsregeln müs­
sen daher nicht nur von allen Betroffenen angenommen werden kön­
nen, sie müssen auch sachgemäß sein.34 

34 Die vorgestellten Überlegungen konzentrieren sich auf diejenigen Probleme 
der gesellschaftlichen Organisation, die Akteure als moralische Probleme wahr-
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In moralischen Urteilen über das »Gerechte« geht daher analyti­
sches Wissen über relevante Merkmale der jeweiligen Handlungs­
situationen und über voraussichtliche Handlungsfolgen ein. Entspre­
chende analytische Behauptungen in moralisch-praktischen Diskur­
sen können bestritten werden, weshalb diese Diskurse für situations­
und folgenbezogene Kontroversen offengehalten werden müssen -
vor allem dann, wenn sie über komplexe Fragen gesellschaftlicher 
Sachverhalte handeln. 

Weil sie vor allem mit sozialen Beziehungen zu tun hat, die sich 
über weite Strecken von Raum und Zeit ausdehnen und deswegen 
von den Akteuren häufig weder intendiert noch beherrscht werden, 
hat eine politische Ethik analytisches Wissen aufzubringen, das für 
Diskursteilnehmerlnnen zwar verständlich sein muß, sich aber nicht 
ausschließlich ihrer Binnenperspektive verdanken kann. Die zur 
moralischen Bewältigung von politischen Problemen notwendigen 
Informationen müssen mit Hilfe komplexer Begriffe und anspruchs­
voller Theorien derart aufbereitet werden, daß die jeweiligen Hand­
lungssituationen gleichsam »von außen« betrachtet und so in ihre 
übergreifenden Zusammenhänge eingeordnet werden können. Mei­
stens entstammen die erforderlichen Begriffe und Theorien den sozi­
alwissenschaftlichen Disziplinen. Sie halten Einzug in moralisch­
praktische Diskurse, indem Sozialwissenschaftlerinnen an diesen 
Diskursen teilnehmen, oder indem Diskursteilnehmerlnnen sozial­
wissenschaftliches Wissen rezipieren und als Argumente verwenden. 
Die diskursethische Rekonstruktion der auf politische Probleme be­
zogenen Moral sichert damit auch der christlichen Gesellschaftsethik 
hinreichenden Platz, sozialanalytische Kompetenzen zu mobilisieren 
und sich als »normative Gesellschaftswissenschaft«35 an der morali­
schen Bewältigung politischer Probleme zu beteiligen.36 

nehmen und deshalb unter moralischer Perspektive bearbeiten. Damit wird 
keineswegs unterstellt, daß alle politischen Probleme unter dieser Perspektive 
bearbeitet werden bzw. bewältigt werden können. Zahlreiche Fragen der ge­
sellschaftlichen Organisation sind nämlich moralisch neutral und stellen sich 
- wenngleich im Rahmen allgemeiner Normen - als Fragen der pragmati­
schen Mittelwahl oder gemeinsamer sittlicher Wertungen; vgl. dazu J. Haber­
mas: Faktizität, S. 187-207. 

35 0. v. Nell-Brcuning: Gerechtigkeit, S. 19. 
36 Vgl. dazu den Vorschlag in M. Möhring-Hesse: Kompetenz, S. 414--423; F. 

Hengsbach/B. Emunds/M. Möhring-Hessc: Reflexion, S. 257-262. 
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Sollten die vorgelegten Überlegungen überzeugen können, steht 
für die christliche Gesellschaftsethik ein - um das Eingangszitat wie­
der aufzunehmen - »epochaler Rezeptionsvorgang größten Ausma­
ßes« an: Durch ihre diskursethische Transformation wird sich die Ge­
sellschaftsethik auf die Bedingungen neuzeitlicher Moralbegründung 
einlassen, gleichsam in die Gegenwart allgemeiner Moral springen, 
ohne sich dabei als ein Moment christlicher Theologie aufzugeben. 
Durch die Diskursethik läßt sich die christliche Gesellschaftsethik 

. nämlich über das in pluralen Handlungssituationen auch für eine 
theologische Ethik einzig mögliche Verfahren informieren, morali­
sche Probleme als moralische Probleme zu lösen. Dadurch, daß die 
christliche Gesellschaftsethik auf der Basis einer diskursethischen 
Moralkonzeption politische Probleme bearbeitet, widersetzt sie sich 
andererseits dem hartnäckigen Vorurteil, komplexe Gesellschaften 
ließen sich gar nicht moralisch beurteilen. Als Theorie gerechter Po­
litik macht die Gesellschaftsethik vielmehr deutlich, daß gesellschaft­
liche Verhältnisse und politische Projekte ihrer moralischen Beurtei­
lung nicht entzogen werden können. Ihr Zeitsprung in die Gegen­
wart bestätigt damit die politische Relevanz der Diskursethik. 
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